
 
Beitrags- und Gebührensatzung zur  

Wasserabgabesatzung 
i.d.F. der 11. Änderung vom 30.11.2022 

(Stand 01.01.2023) 
 
 

§  1 Beitragserhebung 
 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Wasserversorgungsein-
richtung für das Gebiet der  
Gemeinden:  
 
Altdorf        (Ortsteile Altdorf, Aich, Dax, Eugenbach, 
                                          Ganslberg, Gstaudach, Oed und Ostergaden) 
 
Ergolding -Markt-               (Ortsteile Ergolding, Albing, Almenhof, Am 
                                          Klosterholz und Piflas) 
 
Essenbach                        (Ortsteile Essenbach, Altheim, Duniwang,  
                                         Gaden, Mettenbacherau, Mirskofen, Ober- 
                                         ahrain, Ohu, Steinmühle, Unterahrain und 
                                         Wattenbacherau)  
 
Niederaichbach                (Ortsteile Niederaichbach und Reichersdorf) 
 
Wörth a.d.Isar                  (Ortsteile Wörth und Degernau) 
 
einen Beitrag, soweit der Aufwand nicht einer Erstattungsregelung nach Art. 9 KAG unterliegt. 
 
 

 §  2 Beitragstatbestand 
 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke 
erhoben, wenn für sie nach   § 4 WAS ein Recht zum Anschluß an die Wasserversorgungseinrichtung 
besteht. Ein Beitrag wird auch für Grundstücke erhoben, die 
 
a)  an die Wasserversorgungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind,  
 
b) auf Grund einer Sondervereinbarung nach § 8 WAS an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlos-
sen werden. 
 
 

§  3 Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht im Fall des 
  
1. § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen werden kann, 
 
2. § 2 Buchst. a) sobald das Grundstück an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen ist, 
  
3. § 2 Buchst. b) wenn das Grundstück an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen ist. 
 
Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, entsteht die Beitrags-
schuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 
(2) Wenn eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des Grundstücks vorgenommen 
wird, die beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht die Beitragsschuld mit dem Abschluß dieser Maß-
nahme. 
 



(3) Der Rohrnetzkostenbeitrag kann im ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5 
Abs. 9 KAG). Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe des Ablösebetrages richtet sich 
nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Rohrnetzkostenbeitrags. 
 
 

§  4 Beitragsschuldner 
 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist. 
 

 
§  5 Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschoßfläche berechnet.  
 
(2) Die zulässige Geschoßfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht, 
nach dessen Festsetzungen. Ist darin eine Geschoßflächenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung) festgelegt, 
so errechnet sich die Geschoßfläche für die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücks-
fläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschoßflächenzahl. Ist im Bebauungsplan eine Baumas-
senzahl (§ 21 Baunutzungsverordnung) festgesetzt, so ergibt sich die Geschoßfläche aus der Vervielfa-
chung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. Ist auf Grund einer Aus-
nahme oder Befreiung im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Geschoßfläche zuge-
lassen, so ist diese zugrunde zu legen. Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschoßfläche zulässig, so ist 
diese maßgebend. 
 
(3) Die zulässige Geschoßfläche ist nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln, wenn für das 
Grundstück zwar die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, die zulässige Geschoßfläche aber 
noch nicht festgesetzt ist. Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.  
 
(4) Die zulässige Geschoßfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Baugebiete in der Gemeinde 
festgesetzten Nutzungsziffer, wenn 
 
a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist, oder 
 
b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zulässige Geschoßfläche nicht hinreichend 
sicher entnehmen läßt, oder 
 
c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt 
werden soll, oder 
 
d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist.   
 
(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschoßfläche aus der durchschnitt-
lichen Geschoßflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 17 und § 20 BauNVO aus der in der 
Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird.  
 
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als zulässige 
Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf einem 
Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeu-
tung hat.     
 
(7) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche die Geschossfläche 
der vorhandenen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Ge-
schossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden mit voller Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die nicht angeschlos-
sen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsäch-
lich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, 
wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.  
 



(8) Wird ein Grundstück vergrößert und sind für diese Flächen noch keine Beiträge geleistet worden, so 
entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt, wenn sich die zulässige Geschoßfläche durch Auf-
stellung oder Änderung eines Bebauungsplanes oder durch Erlaß oder Änderung einer Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB später vergrößert. Gleiches gilt ferner für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 7), wenn sich 
die zulässige Geschoßfläche i.S.v.Abs.7 später vergrößert oder sonstige Veränderungen vorgenommen 
werden, die nach Absatz 7 für die Beitragsbemessung von Bedeutung sind.   

 
 

§  6 Beitragssatz 
 
Der Beitrag beträgt 

a) pro m2 Grundstücksfläche                   1,79   €   
                                                              

b) pro m2 Geschoßfläche                          3,58  €   
                                                                
 

§  7 Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§  8 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseiti-
gung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i.S. des § 3 WAS sind mit Ausnahme der 
Kosten, die auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der 
jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeit-
punkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; 
mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. Der Erstattungsanspruch 
wird einen Monat nach Zustellung des Erstattungsbescheids fällig. 
 
 

§  9 Gebührenerhebung 
 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grund- und Verbrauchs-
gebühren. 
 
 

§  9 a Grundgebühr 
 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) bzw. dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten 
Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasser-
anschlüsse, so wird die Grundgebühr, je nach eingebautem Wasserzähler nach der Summe des Nenn-
durchflusses oder der Summe des Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Was-
serzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss bzw. der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig 
wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 

Nenndurchfluss   Dauerdurchfluss  

bis 2,5 m³/h 49,08 €/Jahr  bis 4 m³/h 49,08 €/Jahr 
bis 6 m³/h 61,36 €/Jahr  bis 10 m³/h 61,36 €/Jahr 
bis 10 m³/h 98,17 €/Jahr  bis 16 m³/h 98,17 €/Jahr 
über 10 m³/h 245,42 €/Jahr  über 16 m³/h 245,42 €/Jahr 

 
 

 
 



§  10 Verbrauchsgebühr 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen 
Wassers berechnet. 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgehalten. Er ist durch den Zweckverband zu schät-
zen, wenn 
 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, daß der Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch 
nicht angibt. 
 
(3) Die Gebühr beträgt 1,58 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
(4) Für einen provisorischen Anschluß bei Neubauten wird anstelle der Grund- und Verbrauchsgebühren 
eine Pauschale für Bauwasser in Höhe von 49,08 € festgesetzt. 
 
Die Pauschale für die Benutzung des Bauwassers gilt von der Bereitstellung an für die Zeit bis zu einem 
Jahr; höchstens jedoch bis zum Bezug des Wohnhauses bzw. zur Inbetriebnahme des Gewerbebetriebes 
oder ähnliches. 
 
(5) Für die Überlassung eines Standrohres oder bei Wasserentnahme aus Hydranten (mit Wasserzähler) 
sowie bei Verwendung eines Bauwasserzählers oder sonstigen beweglichen Wasserzählers wird neben 
den Verbrauchsgebühren (§ 10 Abs. 3) für jeden angefangenen Monat eine Gebühr von 5,11 € erhoben. 
 
 

§  11 Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit dem Verbrauch. 
 
(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich 
mit. Im übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Ta-
gesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld. 
 
 

§  12 Gebührenschuldner 
 
Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grund-
stücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch der 
Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner. 
 
 

§  13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Verbrauchsgebühr wird einen Monat nach 
Zustellung des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines 
Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt 
der Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest. 
 

 
§  14 Mehrwertsteuer 

 
Zu den Beiträgen und Gebühren sowie den zu erstattenden Kosten für die Grundstücksanschlüsse wird 
eine Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 
 
 



 
 

§  15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der Schuld maß-
gebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen Auskunft 
zu erteilen. 
 
 
 

§  16 Inkrafttreten 
 
 
(1) Die Satzung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung vom 2.12.1988 außer Kraft.  
 

 
 
 
 
 

Ohu, den 30.11.2022 
 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
      der Isargruppe I, Ohu 
Wasserwerkstraße 1, 84051Essenbach 
 
          
 
                  gez. 
 
      Strauß  
 1. Vorsitzender 
 
 
 
 


